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A. Einführung

„Denn die Deutschen wollen eben nicht, dass wir den Teller mit Gesetzen vollpacken. Im 
Gegenteil: Sie schätzen die hohe Qualität unserer Lebensmittel, informieren sich gezielt 
und genießen bewusst.“1

Mit diesen Worten leitet der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 
den Ernährungsreport für das Jahr 2016 ein. Neben den Ernährungsgewohnheiten 
und dem Konsumverhalten bildet der Report auch das Informationsverhalten der 
Bevölkerung in Deutschland im Lebensmittelsegment ab. Demnach fühlen sich 
63 % „gut“ über Lebensmittel informiert und nur 4 % bewerten ihre Informations-
lage als „schlecht“.2 Um sich über Lebensmittel zu informieren, nutzen die Deut-
schen verschiedene Informationsquellen, darunter Informationen am Einkaufsort 
(72 %), Etiketten und Siegel (60 %), eigene Internetrecherchen (44 %), Informations-
broschüren (35 %), Werbung (33 %), Internetforen (24 %) sowie Verbraucherzen-
tralen (23 %).3 Doch wer stellt überhaupt – neben den Produktherstellern selbst – 
diese von den Verbrauchern begehrten (Online-)Informationen zur Verfügung? Die 
Antwort leitet zu dem Thema dieser Arbeit über, dem behördlichen4 Informations-
handeln im Lebensmittelbereich.

Während sich die staatliche Informationstätigkeit in früheren Jahren klassischer-
weise auf die Gefahrenabwehr beschränkt hat, rückt für die heutigen Informations-
maßnahmen der Verbraucherschutz jenseits der Gefahrenabwehr in den Vorder-
grund. Die gegenwärtige informatorische Verwaltungspraxis, die sich moderner 
Kommunikationsmedien – allen voran des Internets – bedient, lässt sich an zwei 
Beispielen näher illustrieren: zum einen durch das von dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft finanzierte und von der Verbraucherzentrale 
Bundesverband sowie der Verbraucherzentrale Hessen betriebene Internetportal 
„Lebensmittelklarheit“, auf dem die Portalbetreiber (vermeintlich) irreführende 
Kennzeichnungen und Aufmachungen von Lebensmitteln veröffentlichen, zum 
anderen durch das „Kontrollbarometer“, mit dem die Ergebnisse der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung in einem vergleichenden Bewertungssystem in Nord-
rhein-Westfalen publiziert werden sollen. Bei dem derzeitigen Informationshandeln 
tritt damit nicht nur der Staat selbst als Informationsgeber auf; er spannt für die Ver-
öffentlichung lebensmittelbezogener Informationen vielmehr auch Rechts subjekte  

 1 BMEL, Ernährungsreport 2016, Einleitung C. Schmidt, Bundesminister für Ernährung 
und Landwirtschaft, S. 5.
 2 BMEL, Ernährungsreport 2016, S. 21.
 3 BMEL, Ernährungsreport 2016, S. 20.
 4 Die Begriffe „behördliches“ und „staatliches Informationshandeln“ werden im Rahmen 
dieser Arbeit synonym gebraucht.
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des Privatrechts ein. Dieser Wandel der behördlichen Informationstätigkeit führt 
zu einer Vielzahl neuer (öffentlich) rechtlicher Probleme, derer sich diese Arbeit 
annimmt.

I. Problemstellung der Arbeit

Die Thematik des hoheitlichen Informationshandelns steht spätestens seit der 
„Osho“-Entscheidung des BVerfG immer wieder im Fokus der juristischen Dis-
kussion. Die Bedeutung des Themas hat dabei in den letzten 15 Jahren keinesfalls 
abgenommen, sondern insbesondere im Lebensmittelsegment stetig an Aktualität 
gewonnen.5 Dies geht zum einen auf die zahlreichen Lebensmittelskandale der 
letzten Jahre und die damit einhergehende Sensibilisierung der Verbraucher zu-
rück; genannt seien beispielhaft die Stichworte „EHEC“6, „Gammelfleisch“ und 
„Dioxin-Ei“. Zum anderen hat sich das Leitbild des Verbrauchers verändert. Wäh-
rend die deutsche Rechtsprechung früher noch von dem Leitbild des flüchtigen Ver-
brauchers ausging, hat sich unter dem Einfluss der europäischen Rechtsprechung 
derweil das Leitbild des durchschnittlich informierten und aufmerksamen Kon-
sumenten etabliert, der sich, wie auch im einleitenden Zitat des Bundesministers 
zum Ausdruck kommt, selbstständig über die von ihm konsumierten Produkte 
informiert und seine Kaufentscheidung auf Grundlage seiner eigenen Überzeu-
gungsbildung trifft. Hinzu kommt die über den Lebensmittelbereich hinausgehende 
Tendenz, das Behördenhandeln – in Abkehr von dem ursprünglichen Grundsatz der 
beschränkten Aktenöffentlichkeit – so transparent wie nur möglich zu gestalten. 
Informationen zur Aufklärung und zum Schutz der Verbraucher erfahren damit 
eine höchst positive Konnotation. Dies gilt umso mehr, wenn sie von staatlicher 
Seite ausgesprochen sind und damit eine besonders hohe Autorität für sich in An-
spruch nehmen.

Vor diesem Hintergrund hat sich das behördliche Informationshandeln zu einem 
modernen Steuerungsinstrument gewandelt, mit dem die Verwaltung ihre (lebens-
mittelrechtlichen) Ziele verfolgt. Informationen lassen sich hierbei als behördliches 
Steuerungsmittel indirekt zur Regulierung des Markts einsetzen, indem sie auf das 
Verbraucherverhalten einwirken. Damit bewegen sich behördliche Informations-
maßnahmen im Spannungsfeld zwischen der Herstellung von Markttransparenz zu 
Gunsten der Verbraucher auf der einen Seite und den grundrechtlich geschützten 
Positionen der durch die Veröffentlichung mittelbar betroffenen Produkthersteller 
und Unternehmen auf der anderen Seite. Die mittelbaren Wirkungen behördlicher 
Publikationen auf die Drittbetroffenen potenzieren sich heutzutage durch die Nut-
zung des Internets, das sich durch einen unbegrenzten weltweiten Adressaten-
kreis sowie durch die Irreversibilität einmal veröffentlichter Informationen aus-

 5 Zu den aktuellen Tendenzen auf diesem Gebiet Möstl, LMuR 2015, 185 (185 f.).
 6 EHEC sind Stämme des Darmbakteriums Escherichia coli, die beim Menschen Durch-
fallerkrankungen auslösen können.
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zeichnet. Eine behördliche Veröffentlichung kann sich damit für die durch die 
Informationen nachteilig betroffenen Unternehmen sprichwörtlich als „Wolf im 
Schafspelz“ erweisen.

Diese Entwicklungstendenzen werfen die Frage auf, wie sich das heutige be-
hördliche Informationshandeln rechtlich einordnen lässt. Die Probleme liegen zu-
nächst auf verfassungsrechtlicher Ebene, zum einen im Hinblick auf die berührten 
Grundrechtspositionen der Drittbetroffenen und zum anderen in Bezug auf die 
Entwicklung einer Eingriffsdefinition, die dem heutigen Informationsverhalten 
gerecht wird. Von Interesse sind hierbei auch die (neu hinzutretenden) Probleme 
der Grundrechtsbindung und des Rechtsschutzes der Drittbetroffenen, die aus der 
Einbindung Privater in das (behördliche)  Informationshandeln resultieren. Her-
vorzuheben ist, dass eine rein nationale Betrachtung aufgrund der weitgehenden 
europarechtlichen Harmonisierung des Lebensmittelrechts der Materie nicht mehr 
gerecht wird. Es bedarf daher zugleich der Einbeziehung der primär- und sekundär-
rechtlichen europäischen Vorgaben. Auf einfachgesetzlicher Ebene folgt aus alldem 
die Fragestellung, ob die derzeitigen Ermächtigungsgrundlagen zum (lebensmittel-
bezogenen) Informationshandeln die verfassungsrechtlichen und europarechtlichen 
Anforderungen wahren. Ferner ist zu hinterfragen, ob und wie sich die heutigen 
Informationsmodelle der Verwaltungspraxis in den bestehenden rechtlichen Rah-
men integrieren lassen.

II. Gang der Darstellung

Das heutige behördliche Informationshandeln lässt sich rechtlich nur einord-
nen und bewerten, wenn diesem eine einheitliche Terminologie zu Grunde liegt. 
Einführend bedarf es daher der Herausarbeitung von Informationskategorien und  
der Wahl einer zugehörigen geeigneten Terminologie, die den verschiedenen ge-
genwärtigen behördlichen Informationsmodellen gerecht wird (hierzu B.). Daran 
schließt sich eine Systematisierung aus verwaltungsrechtlicher Sicht an, nämlich 
wie sich das behördliche Informationshandeln in die Handlungsformenlehre der 
Verwaltungsdogmatik einordnen lässt (hierzu C.). Das verfassungsrechtliche Fun-
dament wird im sich anschließenden Kapitel dieser Arbeit gelegt, indem die be-
hördliche Informationstätigkeit aus schutz- und abwehrrechtlicher Perspektive 
eine eingehende Untersuchung erfährt (hierzu D.). Mit der Entwicklung von ver-
fassungsrechtlichen Kriterien, die das heutige Informationshandeln wahren muss, 
schließt sich die Betrachtung der derzeit bestehenden einfachgesetzlichen Ermäch-
tigungsgrundlagen an. Diese sind nicht nur auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu über-
prüfen, sondern auch in ihrem unionsrechtlichen Kontext zu beleuchten. Da sich 
das behördliche Informationshandeln im stetigen Wandel befindet, schließt dieses 
Kapitel mit einem Ausblick auf die aktuellen gesetzgeberischen Entwicklungen auf  
europäischer und nationaler Ebene (hierzu E.). An die verwaltungs-, verfassungs- und  
einfachgesetzliche Untersuchung des behördlichen Informationshandelns knüpft 


